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Anforderungsprofil 

 

Stand: 13.05.2022 

Ersteller/in (Stellenzeichen):  

Frau Schleinecke ( III B 2) 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Anforderungsprofils. 

 

Dienststelle: 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  

Abteilung III – Jugend und Kinderschutz 

 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Bewährungshelfer/in - Sozialarbeiter/in - in der Bewährungshilfe für Jugendliche und 

Heranwachsende: 

 

Aufsicht und Leitung/ Hilfe und Betreuung von straffällig gewordenen Jugendlichen und 

Heranwachsenden, die nach den Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes oder des all-

gemeinen Strafrechts durch das Gericht zur Betreuung, Bewährung oder zur Führungs-

aufsicht unterstellt werden.  

 

Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen, ein Leben ohne Straftaten zu führen.  

Die Zuständigkeit besteht grundsätzlich für ganz Berlin, wird organisatorisch aber auf ei-

nen zusammenhängenden regionalen Bereich begrenzt. Die Tätigkeit wird innerhalb ei-

ner von vier Arbeitsgruppen wahrgenommen. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Formale Anforderungen 

 

Für Beamte und Beamtinnen: Erfüllung der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen für das 1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 

2 des Sozialdienstes  

 

Für Tarifbeschäftigte: 

abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (FH-

Diplom oder Bachelor) mit staatlicher Anerkennung 

 

Für beide Beschäftigungsgruppen wünschenswert:  

mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit gefährde-

ten Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse der Methodik der Sozialarbeit und ihrer Anwendung ☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.2 
Kompetenzen im sozialräumlichen, vernetzten Arbeiten als Case-

manager/in 
☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.3 

Grundlegende Gesetzeskenntnisse über das Jugendgerichtsge-

setz (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 

und XII, Ausführungsgesetz zum Kinder-und Jugendhilfegesetz 

(AGKJHG) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 
Kenntnisse in der Hilfe- und Kontrollplanung gem. § 36 SGB VIII 

und §§ 24, 25, 60 JGG 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.5 
Kenntnisse über die Entstehung und Entwicklung delinquenten 

Verhaltens (Kriminalitätstheorien) 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.6 Kenntnisse der Entwicklungspsychologie / Diagnostik ☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.7 

Verwaltungskenntnisse z.B. Aktenführung und zielorientierte Be-

richtstechnik; Kenntnisse der Gemeinsamen Geschäftsordnung 

der Berliner Verwaltung (GGO) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.8 
Kenntnisse von qualitätssichernden Verfahren (auch IT-gestützt) 

und der Bedeutung der Dokumentation der eigenen Arbeit 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.9 
Kenntnisse über den Aufbau und Verfahrensabläufe der Justiz und 

der Polizei 
☐ ☒ ☐ ☐ 

 

 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen  

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 

arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und 

Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzu-

stellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● zeigt auch in schwierigen Situationen Besonnenheit, engagier-

ten Einsatz und Ausdauer  

 

● stellt sich veränderten Anforderungen/Entwicklungen und passt 

eigene Kenntnisse entsprechend an 

● agiert problemlösungsorientiert, passt das eigene Handeln an 

veränderte Bedingungen an 

● hinterfragt eigenes Denken und Handeln 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● plant frühzeitig und realistisch; stimmt Termine rechtzeitig ab  

● handelt systematisch und strukturiert 

● überblickt Zusammenhänge und strukturiert komplexe Sachver-

halte/Fragestellungen klar, übersichtlich und nachvollziehbar 

 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 

auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzuset-

zen. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

● richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele 

aus 

 

● entwickelt Konzepte zur Zielerreichung 

● nutzt vorhandene Ressourcen so, dass der Aufwand in einem 

angemessenen Verhältnis zur Zielerreichung steht 

● definiert und kommuniziert gesetzte Ziele und Sollzustände klar 

 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 

treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● bezieht alle zur Verfügung stehenden Informationen in die Ent-

scheidungsvorbereitung mit ein 

 

● erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entschei-

dungsalternativen ab 

● trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen und 

übernimmt Verantwortung für diese      

● revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse  und Informationen 

 

3.3 Sozialkompetenzen 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutau-

schen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● spricht und schreibt adressatenorientiert nachvollziehbar, stellt 

sich auf den Gesprächspartner (m/w/d) ein 

 

● stellt Gedanken schriftlich und mündlich präzise, flüssig und 

strukturiert dar 

● hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinan-

derzusetzen und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten; Konflikte 

zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● verhält sich freundlich, aufgeschlossen, authentisch, hilfsbereit, 

schafft und schenkt Vertrauen 

 

● unterstützt andere mit Informationen/der Weitergabe von Wis-

sen 

● sucht mit anderen gemeinsam nach Lösungen bzw. Kompromis-

sen 

● übt sachlich Kritik bzw. gibt Feedback und nimmt solches offen 

entgegen 

 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und in-

ternen Kundenkreis zu begreifen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● verhält sich im Kundenkontakt freundlich und aufgeschlossen  

● fragt gezielt und freundlich nach Anliegen, nimmt diese ernst 

und ergreift entsprechende Maßnahmen 

● berät sachlich und zeigt mögliche Alternativen auf 

● berücksichtigt Qualitätsstandards 

 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 

(u. a. hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Religion, 

sexueller und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, 

sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahr-

nehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen 

und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang 

zu pflegen. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

● wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entspre-

chender Fördergesetze an 

 

● zeigt Offenheit und Respekt gegenüber unterschiedlichen Er-

fahrungshintergründen und Lebensweisen (Wertschätzung von 

Vielfalt) 

● berücksichtigt die unterschiedlichen Lebens- und Bedarfslagen 

von Menschen in der Aufgabenwahrnehmung 

● zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Bedürf-

nisse anderer 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Abs. 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-

len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 

Migrationsgeschichte entstehende teilhabehemmende Aus-

wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie  

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-

geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskrimi-

nierung zu behandeln. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● kennt und berücksichtigt die Vielfältigkeit der Lebensituationen, 

Lebensstile und Erfahrungen von Menschen mit Migrationsge-

schichte 

 

● geht mit Fremdheitserfahrungen, unklaren Situationen und den 

daraus resultierenden Spannungen konstruktiv um 

● pflegt einen offenen, respektvollen und achtsamen Umgang mit 

Menschen mit Migrationsgeschichte 

● (er)kennt und reflektiert kulturell geprägt Regeln, Normen, Wert-

haltungen und Symbole bei sich und anderen  

 


